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$UWLNHO����
Schutzanlagen sind: 
a. Kommandoposten; 
b. Bereitstellungsanlagen; 
c. geschützte Sanitätsstellen; 
d. geschützte Spitäler. 

$UWLNHO��� 
Das Bundesamt umschreibt 
in Technischen Weisungen 
$UW��*U|VVH��$Q]DKO�und 
9HUZHQGXQJ (%HOHJXQJ�
GXUFK�3DUWQHURUJDQLVDWL�
RQHQ) der Schutzanlagen. 

 
Vergl.: 
Weisungen des BABS zur Planung der Verwendung der Schutzanlagen des Zivil-
schutzes durch den Bevölkerungsschutz vom 20. Mai 2003  

� $UWLNHO����$EVlW]H���XQG���

�

�Das Bundesamt kontrol-
liert die neuen und erneuer-
ten Schutzanlagen. 
2
 Es kann diese Kontrolle 
JDQ]�RGHU�WHLOZHLVH�GHQ�
.DQWRQHQ��EHUWUDJHQ. 

 
Ein Übertrag erfolgt mittels Vereinbarung. 

$UWLNHO����$EVDW]���
1 Die Kantone legen QDFK�
9RUJDEHQ�GHV�%XQGHV�den 
Bedarf an Schutzanlagen 
fest. 

  
Vergl.: 
Weisungen des BABS zur Planung der Verwendung der Schutzanlagen des Zivil-
schutzes durch den Bevölkerungsschutz vom 20. Mai 2003  

$UWLNHO����
Die Werkeigentümer von 
Stauanlagen sorgen nach 
Vorgaben des Bundes für die 
Erstellung, den Unterhalt und 
die Erneuerung der ]XP�
:DVVHUDODUPV\VWHP�JHK|�
UHQGHQ�EDXOLFKHQ�(LQULFK�
WXQJHQ� 

  
Unter den baulichen Einrichtungen sind folgende Bauten zu verstehen: Wasser-
alarmzentralen, Beobachtungsposten, Notbeobachtungsposten und Unterkünfte. 
Vergl.: 
Alarmierungsverordnung (AV) vom 5. Dezember 2003  
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$UWLNHO����
Der Bundesrat bestimmt GLH�
0LQGHVWDQIRUGHUXQJHQ an 
die Schutzbauten. 

$UWLNHO����$EVDW]���
1
 Neue Schutzbauten müs-

sen einen %DVLV�6FKXW] 
gegen die Wirkungen mo-
derner Waffen gewährleis-
ten, insbesonders gegen: 
a. alle Wirkungen nuklearer 

Waffen in einem Abstand 
vom Explosionszentrum, 
in dem der Luftstoss auf 
ungefähr 100 Kilopascal 
(kPa) abgenommen hat; 

b. Nahtreffer konventionel-
ler Waffen; 

c. das Eindringen von 
chemischen und biologi-
schen Kampfstoffen. 

 
$UWLNHO����$EVDW]���
2
 Bei der Erneuerung von 

Schutzbauten können die 
Anforderungen nach Ab-
satz 1 Buchstabe a herab-
gesetzt werden. 

 
Vergl.: 
� Technische Weisungen für die Schutzanlagen der Organisation und des Sani-

tätsdienstes (TWO 1977) 
� Technische Weisungen für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten 

(TWK 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Technische Weisungen für die Erneuerung von Anlagen und speziellen Schutz-

räumen (TWE 1997 Anlagen) 
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$UWLNHO����
Die Eigentümer und Eigen-
tümerinnen sowie die Besit-
zer und Besitzerinnen haben 
dafür zu sorgen, dass die 
Schutzbauten DXI�$QRUG�
QXQJ�GHV�%XQGHV�EHWULHEV�
EHUHLW�gemacht werden kön-
nen. 

$UWLNHO����
Die Eigentümer und Eigen-
tümerinnen XQWHUKDOWHQ�
GLH�6FKXW]EDXWHQ�nach 
Vorgaben des Bundesam-
tes. 

 
Alle Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräume müssen unterhalten werden und 
unterstehen der periodischen Anlagekontrolle (PAK) bzw. der periodischen 
Schutzraumkontrolle (PSK). 
Vergl.: 
PAK Wegleitung 1999 
PSK Wegleitung 1996 

� $UWLNHO����
Schutzbauten dürfen nur so 
weit zivilschutzfremd ge-
nutzt werden, als sie spä-
testens unmittelbar nach 
einem�(QWVFKHLG�]XU�9HU�
VWlUNXQJ�GHV�%HY|ONH�
UXQJVVFKXW]HV�LP�+LQ�
EOLFN�DXI�HLQHQ�EHZDIIQH�
WHQ�.RQIOLNW betriebsbereit 
gemacht werden können. 

 
Vergl. „Aufwuchs“: 
� Artikel 4 Buchstabe e. BZG: „Sicherstellung einer zeit- und lagegerechten Be-

reitschaft sowie der personellen und materiellen Verstärkung des Bevölke-
rungsschutzes im Hinblick auf bewaffnete Konflikte.“ 

� Leitbild Bevölkerungsschutz vom 17. Oktober 2001 (LBBS): „Im Hinblick auf 
einen bewaffneten Konflikt zeit- und lagegerechte Erhöhung der Bereitschaft, 
der Verfügbarkeit und der Durchhaltefähigkeit der Partnerorganisationen des 
Bevölkerungsschutzes.“ 

� Konzept „Aufwuchs im Bevölkerungsschutz für den bewaffneten Konflikt“ (in 
Bearbeitung): „Im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt zeit- und lagegerech-
te Erhöhung der Bereitschaft der Partnerorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes.“ 
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� $UWLNHO����

Schutzbauten dürfen nur so 
weit ]LYLOVFKXW]IUHPG ge-
nutzt werden, als sie spä-
testens unmittelbar�nach 
einem Entscheid zur Ver-
stärkung des Bevölke-
rungsschutzes im Hinblick 
auf einen bewaffneten Kon-
flikt betriebsbereit gemacht 
werden können. 

 
In diesem Zusammenhang ist zu bemerken, dass bauliche Veränderungen, wel-
che die zivilschutzmässige Verwendung beeinträchtigen, nicht gestattet sind. Für 
die Vornahme von Einbauten ist die Bewilligung des für den Zivilschutz zuständi-
gen kantonalen Amtes einzuholen. Im Übrigen sind u.a. auch die einschlägigen 
Vorschriften bau- und feuerpolizeilicher Natur wie auch Regelungen betreffend 
Arbeitssicherheit und den Umweltschutz zu beachten. 
 
Die zivilschutzfremde Nutzung darf die PAK für Schutzanlagen bzw. die PSK für 
Kulturgüterschutzräume nicht beeinflussen oder verunmöglichen. 
 
Welche Schutzanlagen einer zivilschutzfremden Nutzung zugeführt werden kön-
nen, muss im Einzelfall durch den Kanton festgelegt werden. 
 
Vergl.: 
"Weisungen des BZS über die Verwendung von Anlagen der Organisation und 
des Sanitätsdienstes, von öffentlichen Schutzräumen sowie von Zivilschutzmate-
rial für zivilschutzfremde Zwecke" (ist vom BABS zu überarbeiten) 

$UWLNHO����$EVDW]���
2 Er trägt die DQHUNDQQWHQ�
0HKUNRVWHQ für die Erstel-
lung, Ausrüstung, Erneue-
rung sowie Umnutzung oder 
Aufhebung von 6FKXW]DQ�
ODJHQ und .XOWXUJ�WHU�
VFKXW]UlXPHQ.�

�  
Von den Kosten einer Schutzanlage bzw. eines Kulturgüterschutzraumes werden 
abgezogen die allfälligen Kosten für die: 
� Normalfundation und die angrenzenden Kellerwände, 
� Infrastrukturanschlüsse, 
� Umgebungsarbeiten, welche ohne Schutzanlage anfallen würden,  
� baulichen und technischen Zusatzmassnahmen, welche von den Forderungen 

der technischen Weisungen abweichen, 
� Aufwendungen gemäss Artikel 71 Absatz 5 BZG 
Die verbleibenden Kosten entsprechen den anerkannten Mehrkosten. 
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$UWLNHO����$EVDW]���
2 Er trägt die anerkannten 
Mehrkosten für die Erstel-
lung, Ausrüstung, Erneue-
rung sowie 8PQXW]XQJ o-
der Aufhebung von Schutz-
anlagen und Kulturgüter-
schutzräumen.�

�  
Die Aufhebung einer Schutzanlage oder eines Kulturgüterschutzraumes liegt im 
Zuständigkeitsbereich des Bundes. Der Umbau einer aufgehobenen Schutzanla-
ge oder eines Kulturgüterschutzraumes in einen Schutzraum fällt in den Zustän-
digkeitsbereich der Kantone. Die sich ergebenden Umbau- und Herrichtungskos-
ten sind von der Bauherrschaft zu tragen. Hierfür können vollumfänglich Ersatz-
beiträge eingesetzt werden. In diesem Fall geht nur der Rückbau, wenn über-
haupt erforderlich, der nicht mehr benötigten Einrichtungen zu Lasten des Bun-
des. 

$UWLNHO����$EVDW]���
2 Er trägt die anerkannten 
Mehrkosten für die Erstel-
lung, Ausrüstung, Erneue-
rung sowie Umnutzung oder 
$XIKHEXQJ von Schutzan-
lagen und Kulturgüter-
schutzräumen.�

�  
Die Höhe der anerkannten Mehrkosten wird von Fall zu Fall so bestimmt, dass die 
gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen eingehalten werden. 
Grundsätzlich werden unter diese Mehrkosten alle Aufwendungen subsumiert, die 
sich aus dem Entfernen und fachgerechten Entsorgen der weisungsbedingten 
Installationen ergeben, nicht aber jene für den Rückbau der Rohbausubstanz. 

 


